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§ 1 Name und Sitz 
 
Der Verein führt den Namen „Bad Bears e.V.“. Er ist in das Vereinsregister des 
Amtsgerichtes Mönchengladbach eingetragen. Sitz des Vereins ist Hückelhoven. 
 
Die Eintragung in das Vereinregister erfolgte am 17. November 1992. 
 
 
§ 2 Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr ist gleich dem Kalenderjahr. 
 
 
§ 3 Zweck des Vereins 
 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 
Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung des Sports. Der Satzungs-
zweck wird insbesondere durch die Förderung sportlicher Übungen und Leis-
tungen verwirklicht. 

 
2. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftli-

che Zwecke. 
 

3. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten, mit Ausnahme des Auslagenersatzes oder 
der Aufwandsentschädigung, keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

 
4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 

sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
 
§ 4 Mitgliedschaft 
 
Der Verein umfasst: 
 

1. ordentliche Mitglieder über 18 Jahren, 
2. Jugendmitglieder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, 
3. Ehrenmitglieder 

 
Zu Ehrenmitgliedern können solche Personen ernannt werden, die sich besondere 
Verdienste um den Sport oder um den Verein erworben haben. Die Ernennung er-
folgt durch Beschluss der Mitgliederversammlung. 
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§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft 
 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 
 

2. Der Aufnahmeantrag muss schriftlich an den Vorstand des Vereins gerichtet 
werden. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter er-
forderlich. 

 
3. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 

 

4. Mit der Aufnahme erkennt das Mitglied die Satzung des Vereins an. Die Mit-
glieder sind verpflichtet die Vereinsinteressen zu fördern und alles zu unter-
lassen, was dem Ansehen und dem Zweck des Vereins entgegensteht. 
 

5. Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein laufend über Änderungen in ihren 
persönlichen Verhältnissen schriftlich zu informieren. Dazu gehört insbesonde-
re: 

a. Die Mitteilung von Anschriftenänderungen 
b. Änderung der Bankverbindung 
c. Mitteilung von persönlichen Veränderungen, die für das Beitragswesen 

relevant sind (z.B. Beendigung der Schulausbildung) 
d. Nachteile, die dem Mitglied dadurch entstehen, dass es dem Verein die 

erforderlichen Änderungen nach Ziff. c) nicht mitteilt, gehen nicht zu 
Lasten des Vereins. 

 
 
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft endet: 
 

1. mit dem Tod des Mitglieds 
2. durch Austritt des Mitglieds 
3. durch Ausschluss aus dem Verein 

 
Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand zu folgen-
den Terminen: 
 
6 Wochen vor dem 30.06. zum Austritt zur Jahresmitte oder 
6 Wochen vor dem 31.12. zum Austritt zum Jahresende. 
 
Verpflichtungen dem Verein gegenüber sind bis zum Ablauf des laufenden Ge-
schäftsjahres zu erfüllen. 
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Der Ausschluss aus dem Verein kann erfolgen, wenn ein Mitglied gegen die Interes-
sen des Vereins verstoßen hat. Weiterhin ist ein Ausschluss möglich, wenn das Mit-
glied auch nach zweimaliger, erfolgloser schriftlicher Anmahnung den Mitgliedsbei-
trag - ggf. Gebühren oder Umlagen - nicht gezahlt hat. 
 
Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Zuvor ist dem Mitglied Gelegenheit 
des rechtlichen Gehörs zu gewähren. Der Ausschluss ist schriftlich mitzuteilen. 
 
Mit dem Ausscheiden aus dem Verein erlöschen alle Ansprüche dem Verein gegen-
über. 
 
 
§ 7 Beiträge 
 

1. Der Verein erhebt Mitgliedsbeiträge. Er kann Gebühren und Umlagen festset-
zen. 

 
2. Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umlagen werden von der Mitgliederver-

sammlung festgelegt. 
 

3. Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umlagen werden im SEPA-Basis-
Lastschriftverfahren eingezogen. Das Mitglied hat sich hierzu bei Eintritt in den 
Verein zu verpflichten, ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen sowie für eine 
ausreichende Deckung des bezogenen Kontos zu sorgen. 
 

4. Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, nicht er-
folgen, sind dadurch entstehende Bankgebühren durch das Mitglied zu tragen. 

 
 
§ 8 Organe des Vereins 
 
Die Organe des Vereins sind: 
 
 1. die Mitgliederversammlung, 
 
 2. der Vorstand 
 
 
§ 9 Mitgliederversammlung 
 

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. 
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2. Die Mitgliederversammlung ist von dem/der Vorsitzenden, im Verhinderungs-
fall von dem/der stellvertretenden Vorsitzenden, mindestens einmal im Jahr 
abzuhalten. Die Einladung erfolgt unter Angabe der Tagesordnung schriftlich 
mindestens 14 Tage vor der Versammlung. Der Vorstand kann eine außeror-
dentliche Mitgliederversammlung einberufen. Der Vorstand hat eine außeror-
dentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn mindestens 15 % der 
stimmberechtigten Mitglieder dies verlangen. Für die außerordentliche Mitglie-
derversammlung gelten die Einladungsformalien der ordentlichen Mitglieder-
versammlung. 

 
3. Jedem volljährigen Mitglied steht eine Stimme zu. Das Stimmrecht ist nicht 

übertragbar. 
 

4. Jedes stimmberechtigte Mitglied kann bis 10 Tage vor der Mitgliederversamm-
lung Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung schriftlich beim Vorstand ein-
reichen. 

 
5. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschiene-

nen Mitglieder beschlussfähig. 
 

6. Die Entscheidungen der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen beschlossen, sowie sie nicht Satzungsände-
rungen oder die Auflösung des Vereins betreffen. Die Entscheidungen über 
Satzungsänderungen oder die Auflösung des Vereins sind mit 2/3-Mehrheit zu 
fällen. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen gelten als nicht abgegeben 
und werden nicht mitgezählt. 

 
7. Über die Mitgliederversammlung und deren Beschlüsse ist eine Niederschrift 

zu fertigen. Sie ist von der Versammlungsleitung und von dem/ der von der 
Mitgliederversammlung gewählten Protokollführer/in zu unterzeichnen. 

 
8. Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für die folgenden Angelegenhei-

ten zuständig: 
 

a. Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vorstandes und des 
Kassenprüfers 

b. Entlastung des Vorstandes 
c. Wahl des neuen Vorstandes 
d. Wahl des Kassenprüfers 
e. Jede Änderung der Satzung 
f. Entscheidung über die eingereichten Anträge 
g. Ernennung von Ehrenmitgliedern 
h. Auflösung des Vereins 
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§ 10 Vorstand 
 

1. Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden und dem 
Kassierer. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglie-
der des Vorstandes, darunter der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsit-
zende, vertreten. 

 
2. Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung gewählt. Der Vorstand 

bleibt so lange im Amt, bis ein neuer gewählt ist. 
 

3. Der/die Vorsitzende, im Verhinderungsfall der/die stellvertretende Vorsitzende, 
beruft und leitet die Sitzungen des Vorstandes. Er/Sie ist verpflichtet, den Vor-
stand einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert, oder aber wenn 
dies von der Mehrheit der Vorstandsmitglieder verlangt wird. 

 
4. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 2 Vorstandsmitglieder an-

wesend sind. Bei Beschlussfassung entscheidet die einfache Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des die Vor-
standssitzung leitenden Vorstandsmitgliedes den Ausschlag. 
 

5. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins und erledigt alle Ver-
waltungsaufgaben. Er hat im Behinderungsfalle eines Vorstandsmitgliedes für 
rechtzeitige Stellvertretung zu sorgen. 

 
6. Der Vorstand kann zur Wahrnehmung bestimmter Aufgaben Ausschüsse ein-

richten, die ihn bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen und beraten. 
 

7. Die Mitglieder des Vorstandes üben ihre Ämter ehrenamtlich aus. 
 

8. Die Haftung der Vorstandsmitglieder wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
beschränkt. Werden diese von Dritten zur Haftung herangezogen, ohne das 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, so haben diese gegen den Verein 
einen Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen zur Abwehr der Ansprüche 
sowie auf Freistellung von Ansprüchen Dritter. 

 
 
§ 11 Kassenprüfer 
 

1. Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreis der stimmberechtigten Mit-
glieder einen Kassenprüfer / eine Kassenprüferin. 
 

2. Der Kassenprüfer / die Kassenprüferin soll die Ordnungsmäßigkeit der Buch-
führung und der Belege sachlich und rechnerisch prüfen und dies durch seine 
Unterschrift bestätigen. 
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§ 12 Datenschutz 
 

1. Zur Erfüllung der Zwecke des Vereins werden unter Beachtung der gesetzli-
chen Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene 
Daten über persönliche und sachbezogene Verhältnisse der Mitglieder im 
Verein gespeichert, übermittelt und verändert. 
 

2. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Sat-
zung stimmen die Mitglieder der Speicherung, Bearbeitung, Verarbeitung und 
Übermittlung ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der 
Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung 
ist nicht statthaft. 

 
 
§ 13 Auflösung des Vereins 
 

1. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen 
Zweckes fällt das Vermögen an die Stadt Hückelhoven, die es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

 
2. Als Liquidatoren werden der/die Vorsitzende und ein/e Stellvertreter/in bestellt. 

 
3. Die Auflösung des Vereins kann nur von einer zu diesem Zweck einberufenen 

außerordentlichen Mitgliederversammlung mit ¾-Mehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 

 
 
§ 14 In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung am 15.10.2013 beschlossen 
und ersetzt die bisherige Satzung. Sie tritt mit ihrer Eintragung ins Vereinsregister in 
Kraft. 


